






Betten
Boxspring

Box 100

Ausstattung:  Holz-Korpus mit Polyetherschaum-Abdeckung mit 

 4 Metallfüßen, hochwertiger Jacquard-Drell mit 

 Polyester versteppt

Eigenschaften:  Das Boxspring-Bett Box 100 ist für Federkern- und  

 Taschenfederkern-Matratzen geeignet und zeichnet  

 sich durch guten Liegekomfort und körperunter-

 stützende Eigenschaften aus.

Lieferbare Größen

80 x 200 cm - 90 x 200 cm - 100 x 200 cm - 140 (2x70) x 200 cm 

Box 200

Ausstattung:  Box mit Bonnellfederkern, mit Polyetherschaum unter- 

 polstert, verstärkte Kante, 6 Holzfüße, hochwertiger  

 Jacquard-Drell mit Polyester versteppt

Eigenschaften:  Ein Boxspring-Bett mit exklusiver Optik, hohem Schlaf- 

 komfort und funktioneller Wirtschaftlichkeit. 

 Die Bespannung mit Stoff vermittelt dem Bett ein 

 wohnliches Ambiente. Das Boxspring-Bett Box 200  

 ist für alle Matratzentypen geeignet. 

 Die Bettkonstruktion mit der integrierten Federung 

 (ein Lattenrahmen ist nicht notwendig) bietet einen  

 außerordentlichen guten Liegekomfort mit angenehmen  

 körperunterstützenden Eigenschaften und ein problem- 

 loses und schnelles Handling für Ihr Servicepersonal.

Lieferbare Größen

80 x 200 cm - 90 x 200 cm - 100 x 200 cm - 140 (2x70) x 200 cm

Farbauswahl

dunkelblau anthrazit

khaki sand

dunkelbraun

schwarz

passendes Kopfteil (Box 200)

Lieferbare Größen

90 cm - 140 cm - 180 cm 

passendes Fußteil (Box 200)

Lieferbare Größen

90 cm - 140 cm - 180 cm 

Boxspringbetten haben einen ganz speziellen Aufbau: 
Die Basis bildet dabei das Boxspring-Unterteil, 
eine hochwertige Holzkonstruktion mit integriertem 
Federkern, die einen zusätzlichen Lattenrahmen 
über� üssig macht. 
Die Obermatratze sorgt des weiteren für höchsten 
Liegekomfort und ein ausgewogenes Schlafklima.
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Kompetenz

Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Geltungsbereich; Abwehrklausel
1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für

Kaufverträge zwischen der Matratzen Concord GmbH (im Folgenden:
Matratzen Concord) und dem Käufer über die Lieferung von Waren.

2. Der Käufer ist zur Bestellung von Waren unter Geltung dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur berechtigt, wenn er hierbei in
Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.

3. Diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegenstehende, von
ihnen abweichende oder sie ergänzende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Käufers, die Matratzen Concord nicht
ausdrücklich anerkennt, finden keine Anwendung, auch wenn
Matratzen Concord ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.

II. Zustandekommen des Kaufvert rags
Der  Kaufvertrag kommt  durch den Auftrag des Käufers und die
Auftragsbestätigung oder Mitteilung der Auslieferung durch Matratzen
Concord zustande. Alle Angaben im Katalog stellen lediglich eine
Aufforderung zur Abgabe eines Vertragsangebots und kein bindendes
Angebot von Matratzen Concord dar.

III. Preise
1. Alle Preise sind Nettopreise in EURO zzgl. der jeweils gültigen

Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.
2. Es gelten die bei Vertragsabschluss gültigen Preise gemäß der

Matratzen Concord Preisliste.
3. Matratzen Concord ist bei neuen Aufträgen (= Auftragseingängen)

nicht an frühere Preise gebunden.
4. Die Lieferung per LKW oder Paketdienst erfolgt innerhalb Deutschlands

(ohne Inseln) versandkostenfrei. Etwaige Kosten für zusätzlich
gewünschte Verpackung oder für eine abweichende Versandart sowie
sämtliche Versandkosten bei Lieferung an eine außerhalb
Deutschlands oder auf einer zu Deutschland gehörenden Insel
liegenden Adresse trägt der Käufer.

IV. Lieferung
1. Bestellungen werden von Matratzen Concord vorbehaltlich rechtzeitiger

Selbstbelieferung innerhalb von drei Wochen ausgeführt.
Teillieferungen sind zulässig, sofern sie nicht im Einzelfall für den
Käufer unzumutbar sind.

2. Unvorhergesehene Lieferhindernisse wie Fälle höherer Gewalt, Streik,
Betriebsstörungen oder ausbleibende Selbstbelieferung berechtigen
Matratzen Concord zum Rücktritt vom Vertrag (oder, wenn das
Leistungshindernis einen Teil der geschuldeten Leistung betrifft, zum
Teilrücktritt im entsprechenden Umfang), sofern Matratzen Concord das
Leistungshindernis nicht zu vertreten hat. Matratzen Concord wird den
Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung
informieren und ihm etwaig bereits erbrachte Gegenleistungen
unverzüglich zurückerstatten. Schadensersatzansprüche des Käufers
sind in den Fällen dieser Ziff. IV. 2. ausgeschlossen.

V. Untersuchung un d Mängelrüge
1. Den Käufer trifft eine Untersuchungs- und Rügepflicht entsprechend

den Vorgaben in § 377 HGB; auch die sich daraus ergebenden
Rechtsfolgen richten sich nach dieser Vorschrift. Hierbei gelten
folgende Fristen für die Mängelanzeige an Matratzen Concord:
offensichtliche Mängel – unverzüglich nach Lieferung; Mängel, die erst
bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung zu Tage treten würden –
zwei Wochen nach Lieferung; verdeckte Mängel – innerhalb der Frist
gemäß § 377 Abs. 3 HGB.

2. Transportschäden hat der Käufer außer Matratzen Concord auch dem 
Frachtführer unaufgefordert schriftlich anzuzeigen, und zwar innerhalb
der in Ziff. V.1. geregelten Rügefristen. Offensichtliche
Transportschäden hat sich der Käufer außerdem von der ausliefernden
Person schriftlich bestätigen zu lassen.

3. Im Fall von Transportschäden hat der Käufer der Schadensanzeige an
Matratzen Concord Kopien der Transportpapiere zwecks
Inanspruchnahme der Versicherung beizufügen.

4. Der Käufer ist verpflichtet, Matratzen Concord Gelegenheit zur
Prüfung des gerügten Mangels zu geben.

VI. Mängel und Gewähr leis tung
1. Wenn dem Käufer Ansprüche auf Sachmängelgewährleistung

zustehen, ist Matratzen Concord zunächst nur zur Nacherfüllung
verpflichtet, die nach Wahl von Matratzen Concord durch Rücknahme
der mangelhaften Ware und Ersatzlieferung mangelfreier Ware oder
durch Beseitigung des Mangels an der gelieferten Ware erfolgen kann.
Für die Nacherfüllung hat der Käufer Matratzen Concord angemessen
Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Schlägt die   Nacherfüllung   fehl,
so  kann   der   Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder
den Kaufpreis mindern.

2. Beim Verkauf von nicht von Matratzen Concord selbst bzw. für
Matratzen Concord im Wege der Lohnfertigung hergestellten Waren
schuldet Matratzen Concord dem Käufer keine Untersuchung der Ware
auf mögliche Mängel. Dies gilt nicht, soweit Matratzen Concord eine
Beschaffenheitsgarantie für die Sache übernommen hat.

3. Für die Haftung von Matratzen Concord auf Schadensersatz wegen der
Lieferung mangelhafter Ware gilt im Übrigen Ziff. VII.2. Die darin
geregelte Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht, soweit der Mangel
von Matratzen Concord arglistig verschwiegen wurde oder soweit
Matratzen Concord eine Beschaffenheitsgarantie für die Sache
übernommen hat.

4. Zumutbare Farb- und  Musterabweichungen bei
Sonderanfertigungen bleiben vorbehalten und stellen keine Mängel dar.

5. Die   Maße  bei text il er Ware sind Randmaße. Es  gi lt   die
handelsübl iche Maßtoler anz von plus/m inus 1%. Matratzenmaße
sind aus technischen Gründen Circa-Ma ße (plus/mi nus 1%).
Randma ße sind auf Bett-Innenmaße abgestim mt und werden in der
Breite  bi s zu 1 cm und in Länge bis zu 4 cm kleiner gefertig t.

VII. Haftun g bei Pf lic htverl etzungen
1. Matratzen Concord haftet nicht für einfache Fahrlässigkeit von

Matratzen Concord, seinen gesetzlichen Vertretern, Angestellten,
Mitarbeitern, Beauftragten, Vertretern oder Erfüllungsgehilfen. Dies gilt
nicht für Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, für die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, für Fälle der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Fälle der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der
Käufer daher regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten).

2. Ansprüche des Käufers wegen der Verletzung von Kardinalpflichten im
Sinne von Ziff. VII.1. durch Matratzen Concord sind auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

3. Für fehlerhafte Produktbeschreibungen, falsche technische Daten und
fehlerhafte Bedienungsanleitungen des Herstellers übernimmt
Matratzen Concord keine Haftung. Dies gilt nicht, wenn Matratzen
Concord trotz Kenntnis des betreffenden Fehlers und trotz Bestehens
einer Aufklärungspflicht den Käufer schuldhaft nicht hierauf
hingewiesen hat; in diesem Fall gelten die Regelungen in Ziff. VII.1. und
VII.2. Bei Abweichungen zwischen den Produktinformationen von
Matratzen Concord und den Herstellerhinweisen gehen die
Herstellerhinweise denen von Matratzen Concord in jedem Fall vor.
Hieraus können keine zusätzlichen Ansprüche hergeleitet werden.

4. Soweit die Haftung von Matratzen Concord nach den vorstehenden
Regelungen dieser Ziff. VII. ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für aus demselben Grund etwaig bestehende Ansprüche des
Käufers gegen die gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter,
Beauftragten, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von
Matratzen Concord.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher

Forderungen aus dem Vertrag und aus der gesamten sonstigen
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer (einschließlich zukünftiger
Verträge) Eigentum von Matratzen Concord. Dies gilt auch im Fall der
Einstellung einzelner oder sämtlicher Forderungen von Matratzen
Concord in eine laufende Rechnung sowie im Fall der Ziehung oder
Anerkennung des entsprechenden Saldos.

2. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
in geeigneter Weise so zu kennzeichnen, dass sie im Insolvenzfall ohne
weiteres ausgesondert werden kann. Dies gilt nicht, wenn dem Käufer
dies unzumutbar ist; in diesem Fall unterrichtet der Käufer Matratzen
Concord schriftlich und unter Angabe der Gründe hierüber.

3. Bei Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware durch
Dritte hat der Käufer Matratzen Concord unverzüglich schriftlich und bei
Gefahr im Verzug auch fernmündlich zu benachrichtigen. Sämtliche
entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers, soweit er ihre
Entstehung zu vertreten hat.

IX. Zahlungsbedingungen; Aufr echnung, Zurück behaltungs- und
Leistungs verweigerungsrechte; Abtr etungsverb ot

1. Sämtliche Rechnungen von der Matratzen Concord GmbH sind Netto
Kasse zu bezahlen. Ein Skontoabzug ist ausgeschlossen.

2. Der Käufer kann gegenüber Forderungen von Matratzen Concord aus
dem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegenden
Vertragsverhältnis nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen (aus demselben oder einem anderen
Schuldverhältnis) aufrechnen oder ein Zurückbehaltungs- oder
Leistungsverweigerungsrecht ausüben.

3. Der Käufer kann nicht mit eigenen Forderungen aus einem diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegenden Vertragsverhältnis
gegenüber Forderungen von Matratzen Concord (aus demselben oder
einem anderen Schuldverhältnis) aufrechnen und wegen solcher
Forderungen auch kein Zurückbehaltungs- oder
Leistungsverweigerungsrecht ausüben, es sei denn, die betreffenden
Forderungen des Käufers sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt.

4. Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne
Einwilligung von Matratzen Concord an Dritte abzutreten.

X. Schlussbestimmun gen
1. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich

ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

2. Wenn der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB ist oder er keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder er seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland
verlegt oder wenn zum Zeitpunkt einer Klageerhebung seitens
Matratzen Concord gegen den Käufer der Wohnsitz oder gewöhnliche
Aufenthalt des Käufers nicht bekannt ist, ist Köln Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag, für den diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten. Matratzen Concord ist
jedoch alternativ berechtigt, den Käufer an jedem anderen gesetzlich
begründeten Gerichtsstand zu verklagen.




